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Bericht gem. § 44 Abs. 4 KV M-V für 2022 

Landkreis Rostock 

VORWORT 

Der Landkreis darf zur Erfüllung seiner Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche 

Zuwendungen annehmen. Entsprechend der Hauptsatzung des Landkreises Rostock, § 18 

Abs. 1 Nr. 7, entscheidet über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen der Landrat bis 99 EUR, der Kreisausschuss bis 1.000 EUR und darüber hinaus 

der Kreistag. 

Der Landkreis hat gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V jährlich einen Bericht zu erstellen, in welchem 

die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind. Dieser Bericht 

ist der Rechtsaufsichtsbehörde (Ministerium für Inneres und Europa M-V) zu übersenden. 

Weiterhin ist der jeweils aktuelle Bericht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Im Jahr 2022 hat der Landkreis Rostock Spenden in Höhe von 4.112,29 EUR erhalten. 

Die Spende von rebus Regionalbus Rostock GmbH in Höhe von 1.250 EUR wurde nicht in 

voller Höhe ausgeschöpft. 382,27 EUR wurden nicht verwendet und sind damit im Jahr 2023 

zurückgezahlt worden. 

Alle anderen Spenden wurden im Jahr 2022 zweckgemäß verwendet bzw. eingesetzt. 
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Bericht gem. § 44 Abs. 4 KV M-V für 2022 

Landkreis Rostock 

Beschluss-Nr.
Datum der 

Annahme
Geber

Geldzuwendung

in Euro

Sachzuwendung

 in Euro
Zuwendungszweck/ Gegenstand der Zuwendung

VII-384-24-2022 21.12.2022
rebus Regionalbus 

Rostock GmbH
1250,00 €*

Geldspende für die Ausrichtung der 

Veranstaltung "Internationaler Tag des älternen 

Menschen"

KA-VII-92-2022 31.08.2022

Raiffeisenbank 

Mecklenburger 

Seenplatte eG

550,00 €

Geldspende für Spielgeräte für den Hort der 

Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und 

geistige Entwicklung in Teterow

KA-VII-91-2022 31.08.2022 H3S GmbH & Co.KG 1.000,00 €

Geldspende für das Tanzprojekt des Internates 

des Landesförderzentrums mit dem 

Förderschwerpunkt Hören in Güstrow

KA-VII-96-2022 12.10.2022
Thünengesellschaft 

Tellow e.V.
332,09 €

Geldspende für die Pflege der Außenanlagen 

des Thünenmuseums in Tellow

KA-VII-96-2022 12.10.2022
Thünengesellschaft 

Tellow e.V.
167,91 €

Sachzuwendung von Benzin für Mäharbeiten der 

Außenanlagen des Thünenmuseums in Tellow

KA-VII-103-2022 30.11.2022
GLOBUS St. Wendel 

GmbH & Co.KG
367,29 €

Sachzuwendung von Waren/Getränken für 

Festveranstaltung zur Anerkennung 

ehrenamtlichen Engagements

KA-VII-104-2022 30.11.2022
Glashäger Brunnen 

GmbH
445,00 €

Sachzuwendung von Getränken für 

Festveranstaltung zur Anerkennung 

ehrenamtlichen Engagements

3.132,09 € 980,20 €

* 382,27 € wurden im Jahr 2023 zurückgezahlt, da nicht verwendet.

Beschlüsse Kreistag

Bericht gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V für das Jahr 2022

Gesamt

Beschlüsse Kreisausschuss

Zuwendungen unter 100 €
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